
4.2 Bestellung von beratenden Mitgliedern in den Schulausschuss gem. § 12 Abs. 2 des 
Schulverwaltungsgesetzes NRW 

 
 Ohne Wortmeldungen. 
 
Beschluss-Nr. 
XII/5/44 

Zu ständigen Mitgliedern mit beratender Stimme werden in den Schulausschuss bestellt: 
Für die katholischen Kirchengemeinden:   
Herr Andreas Garstka 
für die evangelische Kirchengemeinde: 
Pfarrerin Krimhild Pulwey-Langerbeins  
und als Stellvertreter Herr Klaus Brunhoeber. 

 
Abstimmungs-
Erg.: 

Einstimmig 

 
 


